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§ 1 Einführung

„Der eigene Hund macht keinen Lärm – er bellt nur“1. Diese von Tucholsky im
Jahre 1930 formulierteWeisheit beschreibt eineAmbivalenz, die sich imBesonderen
dort zeigt, wo einem (fremden) Tier nicht ohne Weiteres ausgewichen werden kann,
etwa an Arbeitsplätzen – wo vermehrt auch „tierische Kollegen“, nicht aber nur
Tierliebhaber anzutreffen sind.

Das Interesse an der Mitnahme von Tieren an den Arbeitsplatz bezieht sich im
Wesentlichen auf den Hund: Laut einer Untersuchung aus dem Jahre 20192 fand in
den beiden Vorjahren die Anwesenheit mindestens eines Hundes in den Stellenan-
zeigen von 588 deutschen Unternehmen Erwähnung, von denen wiederum 30 %
potenziellen Bewerbern die Möglichkeit der Mitnahme des eigenen Hundes (an
mindestens einem Tag in der Woche) in Aussicht stellten; nur 15 Ausschreibungen
hingegen nahmen etwa Bezug auf eine „Bürokatze“. Dass sich bei Arbeitnehmern
das Mitnehmen des eigenen Haustieres an den Arbeitsplatz insbesondere in Bezug
auf Hunde immer größerer Beliebtheit erfreut, verwundert nicht: Schon im Jahre
2018 lebten in deutschen Haushalten insgesamt 9,4 Millionen Hunde (Haushunde,
„canis familiaris“) –3 Tendenz steigend, zuletzt begünstigt durch die Corona-Pan-
demie: Im Juni 2020 stieg die Zahl der beimHaustierzentralregister TASSO e.V. neu
erfassten Hunde im Vergleich zum Juni des Vorjahres um etwa 25 % an.4Das Thema
„Bürohund“ erlebt seitdem einen deutlichen Aufschwung, wie eine repräsentative
Umfrage aus dem Jahr 2023 beweist; danach besitzen in Deutschland 47 % aller
Arbeitnehmer, die in einem Büro arbeiten, einen Hund, wobei es in der Gruppe der
Arbeitnehmer zwischen 30 und 39 sogar 62 % sind.5 Jedem zweiten Büroangestellten
wird von seinem Arbeitgeber (unabhängig davon, ob der Arbeitnehmer einen Hund
besitzt) eine Mitnahmemöglichkeit eingeräumt; 34 % der Arbeitnehmer, die ihren
Hund nicht mit ins Büro bringen dürfen, wären dazu bereit, wegen einer Mitnah-
memöglichkeit ihren Job zu wechseln.

1 Tucholsky, Uhu (6) 1930 Nr. 9, 88, 89.
2 Analyse der Stellenbörse Joblift, https://joblift.de/Presse/feelgood-manager-auf-vier-pfo

ten, zul. abgerufen am 1.7.2023.
3 Studie des Zentralverbandes Zoologischer Fachbetriebe (ZFF) sowie des Industriever-

bandes Heimtierbedarf (IVH), https://de.statista.com/statistik/daten/studie/30157/umfrage/an
zahl-der-haustiere-in-deutschen-haushalten-seit-2008/, zul. abgerufen am 1.7.2023.

4 Statista, https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1198860/umfrage/corona-krise-an
zahl-der-neu-registrierten-hunde-bei-tasso/, zul. abgerufen am 1.7.2023.

5 Ears and Eyes im Auftrag des Bundesverbandes Bürohund e.V., https://bv-bürohund.de/
ueber-ein-drittel-der-angestellten-bereit-fuer-buerohund-den-job-zu-wechseln/, zul. abgerufen
am 1.7.2023; dazu auch im Folgenden.
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Längst existiert in Deutschland zudem eine Bürohund-Lobby: Neben Arbeitge-
ber-Initiativen6, die es zum Ziel haben, auch andere Arbeitgeber von den Vorzügen
eines Bürohundes zu überzeugen und hinsichtlich der praktischen Umsetzung zu
beraten, gründeten sichVereinewie etwa der BundesverbandBürohund e.V., der sich
satzungsmäßig „den Themen der für die Gesundheit und den Tierschutz förderlichen
Wirkung des Einsatzes von Hunden am Arbeitsplatz“ verschrieben hat.7 Sogar im
Deutschen Bundestag wurde die Thematik bereits mehrfach diskutiert, zunächst im
Jahr 2014, nachdem der Tierschutzbund und eine Gruppe Abgeordneter gefordert
hatten, dassAbgeordnete ihreHundemit zu Plenarsitzungen bringen dürfen.8 In 2023
schließlich gründete sich der „Parlamentskreis Hund“, der mit rund 80 Mitgliedern
sofort zu den größten Parlamentskreisen gehörte und sich für eine Entschärfung der
Zugangsregeln für Hunde einsetzt; noch aber heißt es in der Hausordnung des
Deutschen Bundestages: „Das Mitbringen von […] Tieren – ausgenommen Blin-
denführhunde und Diensthunde, die im Auftrag der der Polizei beim Deutschen
Bundestag eingesetzt werden – ist nicht gestattet.“9 Anders fiel die Entscheidung
indes für das Bezirksamt Berlin-Spandau aus, welches sich 2021 für das Pilotprojekt
„Bürohund“ entschied.10 Es existieren zudem Anwaltskanzleien, in denen regel-
mäßig Hunde anwesend sind,11 und es gibt Richter, die ihre Hunde zum Dienst
mitbringen wollen.12

Die Hauptargumente der Bürohund-Befürworter beziehen sich primär auf die
physische und psychische Gesundheit sowohl von Mitarbeitern als auch von Hun-
den13 – und den Unternehmen sollen durch die Anwesenheit der Tiere gar höhere
Erträge zuteilwerden können.14 Wissenschaftliche Beobachtungen legen dabei tat-
sächlich nahe, dass sich Heimtiere, und im Besonderen Hunde, positiv auf die
menschliche Gesundheit auswirken können;15 insbesondere ergaben Studien, dass

6 So etwa die „Pets at work Allianz“ der Nestlé-Tochter Purina, https://www.purina.de/pins/
pets-at-work, zul. abgerufen am 1.7.2023.

7 Vgl. § 2 lit. 2 der Satzung des Bundesverbands Bürohund e.V., Stand 18.5.2015, https://
bv-bürohund.de/ueber-uns/unsere-satzung/, zul. abgerufen am 1.7.2023.

8 https://www.sueddeutsche.de/karriere/haustier-verbot-am-arbeitsplatz-hunde-in-den-bun
destag-1.1694317, zul. abgerufen am 1.7.2023.

9 § 4 Abs. 5 der Hausordnung des Deutschen Bundestages v. 7. 8.2002, BGBl. I, S. 3438,
in der Fassung v. 27.4. 2023, BGBl. I, Nr. 122.

10 Schlussbericht des Bezirksbürgermeisters von Berlin-Spandau v. 8. 2.2021, Drs. 1652/
XX.

11 https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/buerohunde-sitz-kollege-17018251.
html#void, zul. abgerufen am 1.7.2023.

12 Vgl. VGH München, Beschl. v. 20.11.2008 – 3 CE 08.2675, BeckRS 2010, 53976.
13 http://bv-bürohund.de/vorteile-von-buerohunden/buerohund-vorteil-fuer-mitarbeiter/;

http://bv-bürohund.de/vorteile-von-buerohunden/buerohund-vorteil-fuer-hunde/, jeweils zul.
abgerufen am 1.7.2023.

14 https://bv-bürohund.de/vorteile-von-buerohunden/buerohund-vorteil-fuer-unternehmen/
buerohund-vorteil-fuer-unternehmen-ll/, zul. abgerufen am 1.7.2023.

15 Beetz, S. 63 m.w.N.
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sich die Anwesenheit von Hunden positiv auf die Stimmung vonMenschen auswirkt
und depressive Stimmung mildern kann.16 Insgesamt wirke sich der Kontakt zu
Hunden auf den Menschen stressmildernd aus.17 Studien bewiesen etwa den
Rückgang vonHerzfrequenz undBlutdruck sowie die Senkung desKortisol-Spiegels
beim Menschen.18 Zudem fördere die Anwesenheit eines Hundes allgemein die
soziale Interaktion zwischen Menschen.19

Doch es gibt auch Argumente gegen die Anwesenheit von Hunden in Büros:
Skeptiker führen an, Kollegen könnten sich an der Anwesenheit des Tieres stören,
etwa weil es rieche, Haare verteile oder belle.20 Zudem sprächen die Unberechen-
barkeit von Tieren sowie bestehende Ängste oder Allergien von Kollegen gegen den
Hund im Büro.21 Gesundheitsrisiken liegen außerdem in den Gefahren von Hun-
debissen und möglichen Infektionen, die auf natürliche Weise durch (Wirbel-)Tiere
auf den Menschen übertragen werden können, sog. Zoonosen22.23 Krankheitserreger
können leicht durch bloßen Kontakt – wobei insbesondere an Parasiten zu denken
ist –, durch Biss- oder Kratzverletzungen oder über Schmierinfektionen durch den
Kontakt mit Ausscheidungen oder Körperflüssigkeiten des Tieres auf denMenschen
übertragen werden.24 Hinzu kommt eine allgemein erhöhte Unfallgefahr etwa durch
Anspringen oder Stolpern, woraus Personen- und Sachschäden resultieren können.25

Weiterhin existieren Hundeaversionen in unterschiedlichster Ausprägung sowie
phobische Ängste (sog. Kyno- oder Canophobie)26. Und selbstverständlich bestehen
auch Bedenken dahingehend, ob Büroräumlichkeiten und Arbeitsalltag eine für das
Tier angemessene und artgerechte Umgebung darstellen.

16 Colombo et al., Archives of Gerontology and Geriatrics, 42 (2), 207; Souter/Miller,
Anthrozoös, 20 (2), 167; Beetz, S. 66 m.w.N.

17 Barker et al., International Journal of Workplace Health Management, 5 (1), 15; Beetz,
S. 68 ff. m.w.N.

18 Odendaal, Journal of Psychosomatic Research, 49 (4), 275; Vormbrock/Grossberg,
Journal of Behavioral Medicine, 11 (5), 509; Beetz, S. 68 ff. m.w.N.

19 Fick, American Journal of Occupational Therapy, 47 (6), 529; Beetz, S. 64 m.w.N.
20 https://www.welt.de/wirtschaft/article148621802/Der-absurde-Hundewahn-in-Deutsch

lands-Bueros.html, zul. abgerufen am 1.7.2023.
21 https://www.sueddeutsche.de/karriere/aktionstag-kollege-hund-werdet-doch-foerster-1.2

535234, zul. abgerufen am 1.7.2023.
22 Begriffsdefinition nach WHO, https://www.who.int/topics/zoonoses/en/, zul. abgerufen

am 1.7.2023; zu den bekanntesten Zoonosen zählen u.a. die Salmonellose, die Tollwut, die
Vogelgrippe, Ebola sowie Covid-19.

23 RKI, Heimtierhaltung, S. 10 ff.; ausführlich zu möglichen Erreger-Übertragungen
Kamps, S. 17 ff.

24 Kamps, S. 17 ff.
25 Laut Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) verursachen Hunde

im Jahr durchschnittlich etwa 100.000 versicherte Haftpflichtschäden mit einem Schaden-
aufwand von rund 80.000 Euro, https://www.gdv.de/de/themen/news/hunde-verursachen-100-
000-haftpflichtschaeden-im-jahr-21774, zul. abgerufen am 1.7.2023.

26 BfArM, ICD-10-GM: F40.2.
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